
 
 
 
 
 

Ergänzungsvereinbarung  
zur Übergangsvereinbarung 

zur Vergütung der intravitrealen Injektion  
vom 23.04.2008 

 
zwischen 

 
 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
44141 Dortmund 

vertreten durch den Vorstand 
- im Folgenden KVWL genannt - 

 
 
 

und  
 
 
 

der AOK NORDWEST, Dortmund 
(Landesbereich West)  

 
 
 

dem BKK-Landesverband NORDWEST, Essen 
 
 
 

der Vereinigten IKK, Düsseldorf 
 
 
 

der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Nordrhein-Westfalen, Münster 
 
 
 
 

- im Folgenden Landesverbände genannt - 
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Die Vertragspartner vereinbaren zur Vergütung der intravitrealen Injektionen (IVI) mit Lucentis® je 
Injektion folgende Ergänzung zu § 6 Abs. 1 (Vergütung) der Übergangsvereinbarung vom 
23.04.2008: 
 

2 a. Alternativ zu 1. und 2. kann der Augenarzt wahlweise die IVI mit Lucentis® wie folgt außer-
budgetär abrechnen:  
 

- Pauschal-Honorar ärztliche Leistung (einschließlich Indikationsstellung, Patientenauf-
klärung, Beratung und Erörterung, Durchführung der Operation, Qualitätssicherung und 
Dokumentation lt. Übergangsvereinbarung) je Injektion: 

 

-  SNR 91408L (linkes Auge) 270,-  EUR 
-  SNR 91408R (rechtes Auge) 270,-  EUR 

 

- Medikamentenkosten: 
-  Die Verordnung kann über Privatrezept erfolgen; § 5 Satz 2 der Übergangsver-

einbarung gilt hier nicht. In diesem Fall verauslagt der Augenarzt die Medikamen-
tenkosten für die Versicherten. Die Abrechung des Medikaments erfolgt mit An-
gabe der Kosten in EUR gegenüber der KVWL mit der SNR 90012 (Betrag an-
zugeben). Der Augenarzt fügt seiner Abrechnung die Rechnungen sowie die Pri-
vatrezepte - jeweils im Original - bei. Die KVWL leitet diese an die jeweils zu-
ständige Krankenkasse weiter.  

 

Die übrigen Bestimmungen gelten unverändert weiter.  
 

Diese Ergänzungsvereinbarung tritt am 1. April 2011 in Kraft und kann von jedem Vertragspartner 
mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. 
 

Dortmund, Düsseldorf, Essen, Münster, den 31.03.2011 
 

Kassenärztliche Vereinigung AOK NORDWEST 
Westfalen-Lippe  
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dr. Nordmann Litsch 
2. Vorsitzender des Vorstandes Vorstandsvorsitzender 
 
 BKK Landesverband  
 NORDWEST 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Hoffmann 
 Vorstandsvorsitzender 
 
 Vereinigte IKK 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Terlohr 
 Vorstandsvorsitzender 
 
 Landwirtschaftliche 
 Krankenkasse NRW 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Voß 
 Direktor 


